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Der Europäische Menschenrechtsge-
richtshof hat am 29. April in Straßburg
die Klage einer schwerkranken Britin
auf aktive Sterbehilfe zurückgewiesen.
Wir dokumentieren Auszüge aus dem
Urteil in einer Übersetzung der Katho-
lischen Nachrichtenagentur (KNA):

Zum behaupteten Verstoß gegen Artikel 2
der Menschenrechtskonvention

(...) Der Artikel 2 schützt das Recht auf
Leben, ohne das die Ausübung jedes an-
deren Rechtes und jeder anderen von der
Menschenrechtskonvention geschützten
Freiheit illusorisch wäre. (...) In allen Fäl-
len, mit denen der Menschenrechts-
gerichtshof befasst war, hat der Gerichts-
hof die Betonung auf die Pflicht des Staa-
tes gelegt, das Leben zu schützen. Er ist
nicht überzeugt, dass das von Artikel 2
garantierte „Recht auf Leben“ so interpre-
tiert werden kann, als enthalte es einen
negativen Aspekt. (...) Wenn man seine
Sprache nicht völlig verdreht, kann Arti-
kel 2 nicht so interpretiert werden, als
enthalte er ein diametral entgegen gesetz-
tes Recht, konkret das Recht zu sterben;
er kann kein Recht auf Selbstbestimmung
in dem Sinne schaffen, dass jedes Indivi-
duum das Recht hat, den Tod statt des
Lebens zu wählen.

Der Gerichtshof befindet daher, dass es
nicht möglich ist, aus Artikel 2 der Kon-
vention ein Recht auf Sterben abzuleiten,
sei es mit Hilfe eines Dritten oder durch
Beistand einer Behörde. (...)

Die Klägerin unterstellt, wenn die Kon-
vention kein Recht auf Sterben enthalte,
so stünden alle Staaten, die Beihilfe zum
Selbstmord straffrei ließen, im Wider-
spruch zu ihr. Der Gerichtshof hat im vor-
liegenden Fall nicht zu ergründen und zu
entscheiden, ob das Recht in diesem oder
jenem Staat die Verpflichtung der Kon-
vention zum Schutz des Lebens verletzt
oder nicht. (...) Das Ausmaß, in dem ein
Staat erlaubt oder reglementiert, dass ein
Individuum sich selbst Schaden zufügt
oder von anderen Schaden zufügen lässt,
kann zu Überlegungen führen, bei denen
die individuelle Freiheit und das öffentli-

„Kein Recht auf Sterben
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg bestätigt

Straßburg. Die Britin Diane Pretty
darf sich nicht von ihrem Mann tö-
ten lassen. Das hat der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte am
29. April in Straßburg entschieden.
Die vom Hals an abwärts gelähmte,
an einer fortschreitenden Muskel-
erkrankung leidende Frau ist damit
in letzter Instanz mit ihrem Anlie-
gen gescheitert, mit Hilfe ihres Ehe-
mannes freiwillig aus dem Leben zu
scheiden. Mit seinem Urteil bestä-
tigte der Straßburger Gerichtshof ei-
nen Beschluss des britischen House
of Lords.

Das höchste Gericht Großbritan-
niens hatte dem Ehemann von Diane
Pretty zuvor das Recht abgespro-
chen, seiner unheilbar kranken, 43
Jahre alten Frau Sterbehilfe zu lei-
sten. In Großbritannien gilt – wie in
Deutschland und zahlreichen ande-
ren Ländern – ein striktes Verbot ak-
tiver Sterbehilfe. Während bei Zu-
widerhandlung auf den britischen
Inseln bis zu 14 Jahre Gefängnis
drohen, in Deutschland bis zu fünf,
ist die Sterbehilfe in den Niederlan-
de gestattet, wenn unheilbar Kran-
ke darum bitten. Das Parlament hat-
te im April ein entsprechendes Ge-
setz verabschiedet.

Der Anwalt von Diane Pretty hat-
te nach einer Meldung der Tageszei-
tung „Die Welt“ vor dem Straßbur-
ger Gerichtshof erklärt, seine tod-
kranke Mandantin werde mit hoher
Wahrscheinlichkeit qualvoll erstik-
ken. Sie werde bereits künstlich er-
nährt und beatmet. Pretty selbst be-
werte das Verbot der Sterbehilfe als
Verstoß gegen die Menschenrechte.
Das Gericht in Straßburg wider-
sprach dieser Darstellung und er-
klärte, das Grundrecht auf Leben
schließe nicht ein Recht auf Selbst-
tötung ein. Der Staat habe vielmehr
die Pflicht, Leben zu schützen.

Nach der Urteilsverkündung er-
klärte Diane Pretty mit Hilfe eines

Sprachcomputers: „Das Gesetz hat
mir alle meine Rechte genommen.“
Ihr Ehemann sagte: „Ich bin froh,
dass ich meine Frau noch eine Wei-
le habe.“ Das Urteil sei dennoch
nicht richtig. „Wir alle sollten selbst
die Wahl haben“, so Brian Pretty,
„auch wenn es um den Tod geht.“

Begrüßt wurde das Straßburger
Urteil von der britischen Medical
Ethics Alliance, die gegen Sterbe-
hilfe eintritt. Eine andere Entschei-
dung hätte viele ältere und behin-
derte Menschen in Gefahr gebracht,
so Medical Ethics Alliance.

Die Deutsche Hospiz Stiftung  mit
Sitz in Dortmund verwies nach dem
Urteil auf neueste Forschungen. Da-
nach müssen Kranke wie Frau Pretty
nicht qualvoll sterben. Stiftungs-
Ärztin Monika Schweihoff: „Wich-
tig ist, dass sie rechtzeitig aufgeklärt
und palliativmedizinisch behandelt
werden.“ Die Patienten brauchen
therapeutische Hilfe gegen Begleit-
erscheinungen der Krankheit wie
Angst und Atemnot, vor allem aber
eine psychosoziale Begleitung; dies
gelte auch für Angehörige.

Schweihoff weiter: „Selbstbe-
stimmung beginnt bei Aufklärung
und Behandlung – und nicht beim
Töten.“ Tragisch sei, dass selbst
Ärzte über die Krankheit von Diane
Pretty, ALS, zu wenig informiert
seien. „Wie sollen sich dann ihre Pa-
tienten auskennen?“

Zum Glück hätten die Straßbur-
ger Richter keinen Freibrief zum
Töten gegeben. Denn wenn Einzel-
fälle zum allgemeinen Prinzip wür-
den, ginge die Achtung vor der Men-
schenwürde verloren.

In Deutschland erkranken jährlich
rund 4000 Menschen an ALS. Die
Deutsche Hospiz Stiftung kämpft
für die Selbstbestimmung und den
Patientenschutz Schwerstkranker
und Sterbender.
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che Interesse in Konflikt geraten, und ihre
Lösung nur in einer Analyse der jeweils
vorliegenden besonderen Umstände fin-
den. Selbst wenn man davon ausgeht, dass
es nicht gegen Artikel 2 der Menschen-
rechtskonvention verstößt, wenn ein Land
die Beihilfe zum Selbstmord zulässt, so
wäre dies gleichwohl keine Hilfe für die
Klägerin im vorliegenden Fall, weil nicht
die Behauptung erhärtet wurde, wonach
Großbritannien seine Verpflichtungen aus
der Menschenrechtskonvention verletzt,
indem es die Beihilfe zum Selbstmord
nicht genehmigt.

Der Gerichtshof urteilt daher, dass kei-
ne Verletzung des Artikels 2 der Men-
schenrechtskonvention vorliegt. (...)

Zum behaupteten Verstoß gegen Artikel 3
der Menschenrechtskonvention

Der Artikel 3 der Konvention lautet wie
folgt: „Niemand darf der Folter oder un-
menschlicher oder erniedrigender Strafe
oder Behandlung unterworfen werden.“

(...) Der Artikel 3 muss als eine der her-
vorragenden Klauseln der Konvention
betrachtet werden und als einer der
Grundwerte der demokratischen Gesell-
schaften, die den Europarat bilden. (...)
Allgemein gesprochen, kann aus ihm eine
negative Verpflichtung für die Staaten
abgeleitet werden, sich schwerer Schädi-
gungen der ihrer Rechtsprechung unter-
liegenden Personen zu enthalten. (...) Der
Gerichtshof hat überdies in einigen Fäl-
len auf die Existenz einer positiven Pflicht
des Staates geschlossen, für Schutz vor
unmenschlichen oder herabwürdigen Be-
handlungen zu sorgen. (...)

Was den Typ der „Behandlungen“ an-
geht, von denen in Artikel 3 der Konven-
tion die Rede ist, so geht die Rechtspre-
chung des Gerichtshofes von „Miss-
handlungen“ aus, die ein Mindestmaß an
Schwere erreichen und körperliche Ver-
letzungen oder ein starkes physisches und
mentales Leiden umfassen (...). Eine Be-
handlung kann auch dann als erniedrigend
qualifiziert und entsprechend als durch
Artikel 3 der Konvention verboten be-
trachtet werden, wenn ein Individuum
davon gedemütigt oder degradiert wird,

wenn sie von mangelndem Respekt der
Menschenwürde zeugt oder diese vermin-
dert oder wenn beim Betroffenen Gefüh-
le der Angst, der Furcht oder der Minder-
wertigkeit erzeugt werden, die dazu die-
nen, seinen moralischen und physischen
Widerstand zu brechen. (...) Das Leiden
durch eine natürliche geistige oder kör-
perliche Krankheit kann dann unter den
Artikel 3 fallen, wenn diese durch eine
Behandlung verschlimmert wird oder das
Risiko dazu besteht, sei es durch Haftbe-
dingungen, Ausweisung oder andere Maß-
nahmen, für die die Behörden verantwort-
lich sind. (...)

Im vorliegenden Fall wird allgemein
anerkannt, dass die verklagte Regierung
selbst der Klägerin keinerlei Miss-
handlung zugefügt hat. Sie klagt auch
nicht, sie habe nicht die angemessene Ver-
sorgung durch die medizinischen Einrich-
tungen des Staates erhalten. (...) Die Klä-
gerin behauptet vielmehr, dass die Verwei-
gerung der Staatsanwaltschaft, sich dazu
zu verpflichten, von einer Verfolgung ih-
res Mannes abzusehen, wenn dieser ihr
beim Selbstmord hilft, und das Verbot der
Beihilfe zum Selbstmord durch das Straf-
recht sich als eine erniedrigende und her-
abwürdigende Behandlung erweisen, für
die der Staat verantwortlich ist, weil er sie
nicht vor den Leiden schützt, die entste-

hen werden, wenn ihre Krankheit ihr End-
stadium erreicht. Damit wird indes eine
neue und erweiterte Interpretation des
Begriffs „Behandlung“ geschaffen, die (...)
über den bisherigen Wortgebrauch hinaus
geht. Wenngleich der Gerichtshof ver-
pflichtet ist, bei der Interpretation der Kon-
vention als eines lebendigen Dokuments
dynamisch und nicht strikt vorzugehen, so
gibt es für ihn dennoch die Pflicht, dass
jede Interpretation mit den grundlegenden
Zielen im Einklang steht, die vom Vertrag
verfolgt werden, und er ist verpflichtet, die
Kohärenz des Schutzsystems für die Men-
schenrechte zu beachten (...).

Der Gerichtshof bezeugt sein Mitgefühl
für die Befürchtung der Klägerin, einen
schmerzlichen Tod erleiden zu müssen,
wenn man ihr nicht die Gelegenheit gibt,
ihrem Leben ein Ende zu setzen. Er ist
sich bewusst, dass die Betroffene sich auf
Grund ihrer Behinderung in der Unmög-
lichkeit sieht, Selbstmord zu begehen, und
dass ihr Mann Gefahr läuft, strafrechtlich
verfolgt zu werden, wenn er ihr Beistand
leistet. (...) Vom Staat zu verlangen, dass
er ihrem Ansinnen zustimmt, würde be-
deuten, ihn zu verpflichten, Handlungen
zu billigen, die der Lebensbeendigung
dienen. Eine solche Verpflichtung kann
aber nicht aus Artikel 3 der Konvention
abgeleitet werden. red

Die im Rollstuhl sitzende Diane Pretty mit ihrem Ehemann Brian am 19. März
2002 bei einer Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
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abzuleiten“
Verbot der aktiven Sterbehilfe


